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SCHREIBEN VON SCHULTHEISSUND RAT VON BERN AN [JAKOB] WIRZ,

LANDVOGT[ IN DEN FREIEN AEMTERN]

Seinem Schreiben vom 16 . September· *· betreffend die Herausgabe
des väterlichen Erbes von Hans Jakob Suter aus Muri in den Freien

Aemtern , der zum neugläubigen Bekenntnis übergetreten sei , ent¬
nehme man, dass er , Wirz , seinerseits zu wissen begehre , ob man
bei einem ähnlich gelagerten Fall - wenn also ein Bewohner Berns
in kath . Gebiet zu ziehen wünsche - bezüglich des freien Zugs
von Erbgütern Gegenrecht halten wolle . Erst wenn man im Besitz
dieser ihrer Erklärung sei , werde man Suters Erbe ausfolgen las¬
sen . Darauf sei zu antworten , dass man aufgrund der Bündnisse
und des Landfriedens nicht dagegen sein könne , falls jemand des
Glaubens "auch anderer nit Criminalischer Ursachen wegen" von einer Herr¬
schaft in eine andere ziehe , diesem seine ihm zugehörigen Erb-



güter auszuliefern . Und so hoffe man , dass dieser Grundsatz auch

für Suter Gültigkeit haben werde.

1) Irrtümlich 26 . September geschrieben.
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